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Doch, er funktioniert. Und er ist interessant. Aber es ist kein Dokument, auf das ich
mich rechtlich verlassen kann. Die dort beschriebene Situation weicht außerdem
einfach zu sehr von meiner ab. Konkret:

Dort geht eine Lehrerinnen mit Schülern an einen Baggersee, obwohl ein erheblicher
Teil der Klasse Nichtschwimmer ist. Dass IN DIESEM FALL bereits die Wahl des
Ausflugsziels eine Pflichtverletzung darstellt und entsprechend fahrlässig ist, ist ja
logisch. Mit meiner Situation, in der alle Schüler recht gut schwimmen können, hat das
eben zu wenig zu tun.

Ich bin mir nicht sicher, ob du etwas erwartest, was die Schuljuristen weder leisten noch tun
können: Dir unter vorgegebenen Bedingungen einen Freischein für das Schwimmen deiner
Schüler zu geben.
Interessanter an dem Urteil ist doch,

- dass der Lehrer quasi gehalten ist, sich von den Schwimmfähigkeiten der Schüler zu
überzeugen,
- und dass eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern NICHT ausreichend ist.

Wenn du also korrekt vorgehst,

- müsstest du die Schüler (möglichst unter Wellengang) vorschwimmen lassen oder - falls die
Schüler Schwimmunterricht haben - den Sportlehrer nach seiner fachlichen Einschätzung
befragen,
- müsstest du einen Elternabend abhalten. Ggf. müsstest du sicher stellen, dass ausländische
Bürger oder solche mit Migrationshintergrund alles verstanden haben. Eltern, die fehlen,
müsstest du telefonisch informieren,
- außerdem müsstest du dich vergewissern, dass keine der schriftlichen Erlaubnisse gefälscht
sind (also am besten am Elternabend ausfüllen lassen).

Anschließend müsstest du selbst eine entsprechende Rettungsbefähigung erwerben oder eine
Person mit einer solchen mitnehmen. Im letzteren Fall aber bitte darauf achten, dass die
Befähigung immer wieder aufgefrischt worden ist und auch die körperlichen Voraussetzungen
zur Rettung noch vorhanden sind.
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Dann lebst du aber immer noch mit dem Risiko, dass du an Stellen bist, die unübersichtlich sind
und so eine Beaufsichtigung aller Schüler nicht möglich ist (wer hat schon einen Aufsichtsturm
im Gepäck...). Des Weiteren könnte man dir zum Vorwurf machen, dass du nicht
entsprechendes Rettungsgerät bereit hältst (z.B. Rettungsbot).

Auch wenn es sich stellenweise ironisch anhört, das sind in der Tat alles Faktoren, die bei einer
Würdigung vor Gericht eine Rolle spielen. Soll heißen, entweder du nimmst das Risiko auf dich
und versuchst es zu minimieren (hierzu hast du ja nun genügend Anhaltspunkte) oder du lässt
es. Kein Schuljurist wird dir eine Dienstanweisung geben, wie du vorzugehen hast.
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